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EXKLUSIV

Objektiv erforderliche  
Zeit maßgeblich

OLG Hamm: Gericht muss vor Festsetzung der  
Vergütung des bestellten Sachverständigen eine  

Plausibilitätsprüfung vornehmen

Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm 
hat sich in einer wichtigen Ent-
scheidung zur Möglichkeit der Über-

prüfung von Vergütungsanträgen und zu 
deren Anforderungen geäußert. Der Ent-
scheidung lag folgender Sachverhalt zu 
Grunde: Der Antragsteller – ein Dipl.-In-
genieur auf dem Gebiet der Chemischen 
Verfahrenstechnik – wurde durch das 
Gericht für den Bereich Entsorgung und 
Verwertung von Abfällen neben drei wei-
teren Sachverständigen bestellt. Bezogen 
auf seine Tätigkeiten im Zeitraum von 
September 2021 bis Januar 2022 reichte 
der Antragsteller eine Abschlagsrechnung 
auf sein Honorar zur Erstattung ein. Darin 
stellte er der Landeskasse unter anderem 
einen Zeitaufwand von 21,5 Stunden für 
das „Aktenstudium“ zur Verfügung gestell-
ter Unterlagen insgesamt einen Betrag in 
Höhe von 5.206,25 Euro brutto in Rech-
nung. Die Kostenbeamtin wies 3.472,77 
Euro an, wobei sie für das „Aktenstudium“ 
statt der in Rechnung gestellten 21,5 Stun-
den lediglich neun Stunden ansetzte.

Der Antragsteller widersprach der Kür-
zung. Die Stunden seien im Abrechnungs-
zeitraum tatsächlich angefallen und not-
wendig gewesen, um in der Verhandlung 
absolut verhandlungssicher zu sein. Die 
angesetzten neun Stunden seien offen-
sichtlich willkürlich gewählt.

Der Antragsteller wurde aufgefordert, 
genau zu erläutern, welche Handlungen in 
den 21,5 Stunden im Einzelnen erbracht 
wurden. Eine Stellungnahme erfolgte je-
doch nicht. Der als Antrag auf gerichtliche 
Festsetzung umgedeutete „Widerspruch“ 
hatte keinen Erfolg.

Nach Ansicht des OLG Hamm ist die 
vom Sachverständigen geforderte Vergü-
tung hinsichtlich der Position „Aktenstu-
dium“ überhöht. Insoweit sind lediglich 
neun Stunden statt der in Rechnung ge-
stellten 21,5 Stunden zu vergüten.

Dem Sachverständigen steht nach dem 
Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetz (JVEG) neben dem Ersatz von Fahrt-
kosten und Entschädigung für sonstigen 
Aufwand für seine Leistung ein Honorar 
zu, das nach Stundensätzen zu bemessen 
ist. Die Höhe des Stundensatzes variiert 
je nach Zugehörigkeit des Gutachtens zu 
einer bestimmten Honorargruppe. Das 
Honorar wird für jede Stunde der erfor-
derlichen Zeit gewährt. In Ansatz gebracht 
werden kann jedoch nach der gesetzli-
chen Regelung nicht die tatsächlich aufge-
wendete, sondern nur die jeweils objektiv 
erforderliche Zeit.

Nach der ständigen Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofes ist dabei als 
erforderlich nur derjenige Zeitaufwand 
anzusetzen, den ein Sachverständiger 
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mit durchschnittlichen Fähigkeiten und 
Kenntnissen braucht, um sich nach sorg-
fältigem Aktenstudium ein Bild von den 
zu beantwortenden Fragen machen zu 
können und nach eingehenden Überle-
gungen seine gutachterliche Stellungnah-
me zu den ihm gestellten Fragen abgege-
ben zu können. Dabei sind der Umfang des 
ihm unterbreiteten Streitstoff es der Grad 
der Schwierigkeit der zu beantwortenden 
Fragen unter Berücksichtigung seiner 
Sachkunde auf dem betreff enden Gebiet, 
der Umfang seines Gutachtens und die 
Bedeutung der Streitsache angemessen zu 
berücksichtigen.

Das OLG Hamm stellte klar, dass grund-
sätzlich davon auszugehen ist, dass die 
Angaben des Sachverständigen über die 
tatsächlich benötigte Zeit richtig sind. Da-
raus folgt jedoch nicht, dass die Angaben 
jeglicher gerichtlicher Kontrolle entzogen 
sind. Vielmehr hat eine Plausibilitätsprü-
fung der Rechnung zu erfolgen. Anlass zur 
Nachprüfung besteht insbesondere dann, 
wenn die vorgelegte Zeiterfassung wider-
sprüchlich oder unzureichend ist oder der 

angesetzte Zeitaufwand im Verhältnis zur 
erbrachten Leistung ungewöhnlich hoch 
erscheint und grei are Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass er außer jedem Ver-
hältnis zu der erbrachten Leistung steht.

Dabei muss die Rechnung mehr auf-
weisen, als nur die Endsummen der 
Gesamtvergütung. Um eine Nachprüf-
barkeit der einzelnen Arbeitsschritte zu 
gewährleisten, ist eine angemessene 
Aufschlüsselung der einzelnen Arbeits-
schritte vorzunehmen, und die darauf 
jeweils entfallenden Stunden und Minu-
ten sind anzugeben, auch wenn das JVEG 
insoweit keine Vorgaben enthält. Erfolgt 
keine Untergliederung der einzelnen 
Arbeitsschritte, ist wegen der fehlenden 
Möglichkeit einer Plausibilitätsprüfung 
eine Vergütung nicht zu gewähren. Ist die 
vorgelegte Zeiterfassung widersprüchlich 
oder unzureichend, kann das Gericht den 
Zeitaufwand schätzen und gegebenen-
falls auch angemessen kürzen.

Auf Grund fehlender Konkretisierung 
der einzelnen Arbeitsschritte sah sich 
das OLG Hamm nicht in der Lage, die ab-

gerechnete Stundenzahl plausibel nach-
zuvollziehen. Die übrigen mit der Sache 
befassten Sachverständigen hatten hin-
gegen detailliert nach Handlungen und 
hierauf entfallene Zeitkontingente auf-
geschlüsselte Rechnungen eingereicht 
und für das Aktenstudium eine deutlich 
geringere Stundenzahl angesetzt. Eine 
Stellungnahme des Antragstellers hierauf 
erfolgte nicht, sodass das Gericht den Zeit-
aufwand für das „Aktenstudium“ schätzen 
und die Rechnung angemessen auf neun 
Stunden kürzen konnte.

Nach Ansicht des OLG Hamm wurde der 
Zeitaufwand auch nicht „willkürlich“ fest-
gesetzt. In der obergerichtlichen Recht-
sprechung wird ein Richtwert von „Seiten 
je Stunde“ zugrunde gelegte. Dieser vari-
iert, je nach Relevanz des Akteninhalts, 
von 50 bis zu 200 Seiten je Stunde. Diese 
Richtwerte beziehen sich auf das erst-
malige Aktenstudium, wohingegen der 
Antragsteller mit der vorliegenden Sache 
betraut war.

Hieraus ergibt sich für die Praxis: Grund-
sätzlich hat ein Gericht an den Angaben 
eines Sachverständigen über die tatsäch-
lich benötigte Zeit nicht zu zweifeln. Aber 
es darf nachprüfen, ob die angegebene 
Zeit auch erforderlich war. Anlass hierfür 
besteht unter anderem dann, wenn der 
angesetzte Zeitaufwand im Verhältnis zur 
erbrachten Leistung ungewöhnlich hoch 
erscheint. Eine Kürzung der in Rechnung 
gestellten Stundenzahl muss eine konkre-
te, ausführliche und nachvollziehbare Be-
gründung enthalten, was hier der Fall war. 

© Stillfx – stock.adobe.com

Termine
21. – 29.01.2023
boot
Düsseldorf

24.01.2023
Deutscher Boots- und Schi  auer-Ver-
band e.V. und Bundesverband Wasser-
sportwirtschaft  e.V.
Mobilitätskongress „Mobilität der Zu-
kunft  – Alternative Antriebe auf dem 
Wasser“
Düsseldorf

25.01.2023
Tauchsport-Industrieverband
Jahreshauptversammlung
Düsseldorf

26.01.2023
Verband der Sportboot- und 
Schi  au-Sachverständigen e.V.
Jahreshauptversammlung
Düsseldorf

27.01.2023
Fachverband Seenot-
Rettungsmittel e.V.
Jahreshauptversammlung
Düsseldorf

27.01.2023
Bundesverband 
Wassersportwirtschaft  e.V. 
Jahreshauptversammlung
Düsseldorf
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Ehemaliger Besitzer in der Pflicht

BGH: Beweislast beim gutgläubigen Erwerb eines Fahrzeugs  
von Nichtberechtigten liegt beim ehemaligen Eigner

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
eine für die Praxis wichtige Grund-
satzentscheidung gefällt. Der Ent-

scheidung lag folgender Fall zu Grunde: 
Die Klägerin, eine Gesellschaft italieni-
schen Rechts, handelte in Italien mit Kraft-
fahrzeugen. Sie erwarb im März 2019 das 
streitgegenständliche gebrauchte Kraft-
fahrzeug von einem Autohaus. Dort stand 
das Fahrzeug bei Abschluss des Kaufver-
trages. Tatsächliche Eigentümerin war je-
doch die Beklagte, die das Fahrzeug an das 
Autohaus verleast hatte. Sie befand sich 
auch im Besitz der Zulassungsbescheini-
gung Teil II (Kfz-Brief). 

Der durch die Klägerin beauftrage 
Vermittler holte nach Zahlung des Kauf-
preises von 30.800 Euro das Fahrzeug 
Anfang April 2019 beim Autohaus ab und 
verbrachte dieses zur Klägerin nach Ita-
lien. Im Prozess war umstritten, ob dem 
Vermittler eine hochwertige Fälschung 
der Zulassungsbescheinigung Teil II vor-
gelegt wurde, in welcher das Autohaus 
als Halter eingetragen war. Das Autohaus 
war sodann geschlossen worden. Gegen 
den Geschäftsführer wurde strafrechtlich 
wegen Betrugs in mehr als 100 Fällen er-
mittelt.

Die Klägerin begehrte die Herausgabe 
der Zulassungsbescheinigung Teil II. Das 
Landgericht Stuttgart lehnte dies ab und 
gab der Widerklage auf Herausgabe des 
Fahrzeugs durch die Klägerin an die Be-
klagte statt. Das Oberlandesgericht (OLG) 
Stuttgart entschied umgekehrt. Die Beklag-
te wurde verurteilt, die Zulassungsbeschei-
nigung Teil II an die Klägerin herauszuge-
ben. Die Beklagte legte hiergegen Revision 
beim BGH ein und verlor. Der BGH bestätig-
te das Berufungsurteil des OLG Stuttgart.

Der BGH entschied, dass die Klägerin 
im Wege des gutgläubigen Erwerbs Eigen-
tümerin des streitgegenständlichen Fahr-
zeugs geworden war. Demgemäß musste 
die Beklagte die Zulassungsbescheinigung 
Teil II an die Klägerin herausgeben.

Nach Ansicht des 
BGH muss nämlich die 
Beklagte als frühere 
Eigentümerin bewei-
sen, dass die Klägerin 
nicht im guten Glau-
ben war. Der gutgläu-
big Erwerbende muss 
lediglich die Erwerbs-
voraussetzungen des 
§ 929 BGB, nämlich Ei-
nigung und Übergabe, 
erfüllen, nicht aller-
dings seine Gutgläu-
bigkeit beweisen. Dies 
gilt auch dann, wenn 
die fehlende Gutgläu-
bigkeit des Erwerbers – wie hier – darauf 
gestützt wird, bei dem Erwerb des Fahr-
zeugs habe die Zulassungsbescheinigung 
Teil II nicht vorgelegen. Dass man sich 
diese Zulassungsbescheinigung vorlegen 
lässt, gehört zwar nach Rechtsprechung 
des BGH regelmäßig zu den Mindester-
fordernissen für einen gutgläubigen Er-
werb eines gebrauchten Fahrzeugs. Wird 
dem Erwerber dann eine gefälschte Zulas-
sungsbescheinigung vorgelegt, treffen ihn 
– sofern er die Fälschung nicht erkennen 
musste und für ihn auch keine anderen 
Verdachtsmomente vorlagen – auch keine 
Nachforschungspflichten.

Den Erwerber trifft nach der Entschei-
dung des BGH allerdings eine sogenannte 
sekundäre Darlegungslast hinsichtlich der 
Vorlage und Prüfung der Zulassungsbe-
scheinigung Teil II. Der Erwerber muss ge-
nau vortragen, wann, wo und durch wen 
ihm die Zulassungsbescheinigung vorge-
legt wurde und dass er sie überprüft hat. 
Sodann muss der bisherige Eigentümer 
wiederum beweisen, dass diese Angaben 
nicht zutreffen.

In diesem Zusammenhang beanstan-
dete der BGH nicht, dass das OLG Stutt-
gart annahm, die Klägerin habe mit dem 
Vortrag zur Vorlage einer hochwertigen 

Fälschung ihre sekundäre Darlegungslast 
erfüllt und die Beklagte habe den ihr ob-
liegenden Beweis für die fehlende Gut-
gläubigkeit  der Klägerin nicht geführt.

Der BGH beanstandet auch die Auf-
fassung des OLG Stuttgart nicht, dass die 
Gutgläubigkeit deshalb nicht ausgeschlos-
sen gewesen sei, weil das Autohaus dem 
Vermittler die Zulassungsbescheinigung 
Teil II nicht ausgehändigt habe.  Hierfür 
sah das Berufungsgericht einen nach-
vollziehbaren Grund als gegeben an. Es 
sollte, wie im Kaufvertrag vereinbart, si-
chergestellt werden, dass die Klägerin die 
Gelangensbestätigung nach § 17a Abs.  
2 Nr. 2 Umsatzsteuer-Durchführungsver-
ordnung (UStDV) übersendet, mit der bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen die 
Umsatzsteuerfreiheit nachgewiesen wer-
den kann.

Die Entscheidung des BGH lässt sich 
im Kern auch auf den Handel mit Booten 
und Yachten übertragen, nämlich dahin-
gehend, dass in der Regel der frühere 
Eigentümer die fehlende Gutgläubigkeit 
nachweisen muss, sofern der Erwerber die 
Voraussetzungen des Erwerbsvorgangs, 
nämlich Einigung und Übergabe, nach-
weist und einer etwaigen sekundären Dar-
legungslast nachkommt.

© Björn Wylezich – stock.adobe.com
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Das Geschäftsleben, die Anbahnung 
und Abwicklung von Verträgen 
werden immer hektischer. Oftmals 

bleibt für die Bearbeitung von Anfragen 
kaum Zeit. Hierbei passiert es schnell, 
dass sich Schreibfehler in Dokumente 
wie Kaufverträge usw. einschleichen, die 
zu gravierenden wirtschaftlichen Nach-
teilen führen können. Dies insbesondere 
dann, wenn der Kaufpreis versehentlich 
zu niedrig angegeben wird.

Dies mag folgender Originalfall ver-
deutlichen: Ein Händler korrespondiert 
über einen längeren Zeitraum mit dem 
Kunden. Es werden Angebote und An-
fragen mit verschiedenen Ausstattungs-
varianten ausgetauscht. Die Preise in den 
Angeboten schwanken zwischen 26.000 
und 29.000 Euro. Letztlich einigen sich 
der Händler und der Kunde auf eine be-
stimmte Ausstattung. Der Preis beträgt 
gemäß Angebot 29.000 Euro. Der Händ-
ler übersendet dem Kunden den bereits 
unterschriebenen Kaufvertrag mit der 
Bitte um Unterschrift und Rücksendung. 
Hierbei hatte der Händler allerdings auf 
Grund eines Tippfehlers 19.000 Euro in 
den Kaufvertrag eingesetzt. Der Kunde 
unterschrieb den Vertrag, bestand auf 
Lieferung zu dem Preis von 19.000 Euro 
und klagte vor dem Landgericht.

Der geschlossene Kaufvertrag mit 
einem Kaufpreis von 19.000 Euro wurde 
wirksam vereinbart, so dass der Käufer 
grundsätzlich einen Anspruch auf Liefe-
rung hatte. Der Händler konnte diesen 
wirtschaftlichen Schaden allerdings auf 
Grund einer rechtzeitig in Anspruch ge-
nommenen Rechtsberatung durch den 
Bundesverband Wassersportwirtschaft 
im Ergebnis abwehren.

Das Bürgerliche Gesetzbuch gibt unter 
bestimmten Voraussetzungen die Mög-
lichkeit der sogenannten Irrtumsanfech-
tung von Verträgen. Die Möglichkeit der 
Anfechtung besteht insbesondere dann, 

wenn sich der Erklärende – nachweis-
bar – verschrieben, vertippt oder ver-
sprochen hat. Die Anfechtungserklärung 
muss dabei unverzüglich, also innerhalb 
weniger Tagen nach Bemerken des Irr-
tums, dem Vertragspartner – nachweis-
bar – zugehen. Darüber hinaus muss die 
sogenannte Anfechtungserklärung den 
richtigen und damit „gerichtsfesten“ In-
halt haben. Aus diesem Grunde sollten 
betroffene Händler sofort nach Bemer-
ken des Irrtums die Rechtsberatung des 
Bundesverbandes Wassersportwirtschaft 
in Anspruch nehmen, damit ein rechtlich 
einwandfreies Anfechtungsschreiben 
versandt wird.

Allerdings ist die Irrtumsanfechtung 
kein Allheilmittel gegen sämtliche inter-
nen Fehler des Händlers und sollte durch 
sorgfältige und rechtzeitige Prüfung der 
Vertragsunterlagen unbedingt vermie-
den werden. So berechtigten Kalkula-

tionsfehler oder falsche Markteinschät-
zung grundsätzlich nicht zur Anfechtung. 
Auch muss der Irrtum nachgewiesen 
werden können, was nicht immer ohne 
weiteres gelingt. Im obigen Fall gelang 
dies durch den vorherigen Schriftverkehr 
und die mögliche Zeugenaussage des Ver-
käufers. Die Irrtumsanfechtung führt zur 
Nichtigkeit des gesamten Vertrages, so 
dass nicht etwa der tatsächlich gewoll-
te Vertrag wirksam wird. Dies kann nur 
durch einen neuen Vertragsschluss er-
reicht werden. Auch kommt eine Scha-
densersatzpflicht des Anfechtenden für 
den sogenannten Vertrauensschaden 
des Vertragspartners in Betracht. Hier-
bei kann es sich beispielsweise um den 
Ersatz nutzloser Aufwendungen handeln.

Wichtig und entscheidend ist bei einem 
Schreibfehler jedenfalls die sehr schnelle 
und richtige Reaktion durch unverzügli-
che Anfechtung des Vertrages.

©nmann77 – stock.adobe.com

Vorsicht vor Schreibfehlern im Kaufvertrag

Schnelles Handeln ist wichtig: Bundesverband Wassersportwirtschaft steht betroffenen  
Händlern mit Rechtsberatung zur Seite und sorgt für einwandfreies Anfechtungsschreiben
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Vergütung muss gewährt werden

© pixelkorn – stock.adobe.com

Das Oberlandesgericht (OLG) 
Bamberg hat eine für ge-
richtliche Sachverständige 

wichtige Entscheidung getroffen 
(Az.: 2 WF 79/22). Im Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetz 
(JVEG) findet sich keine gesetzliche 
Regelung für die Frage, ob der ge-
richtlich bestellte Sachverständige 
auch dann eine Vergütung erhält, 

wenn er aus Krankheitsgründen 
den Gutachtenauftrag nicht zu 
Ende führen kann. Das OLG Bam-
berg musste sich mit dieser Frage 
befassen und kam zu dem Ergeb-
nis, dass eine Vergütung gewährt 
werden muss. Dies gilt selbst dann, 
wenn die bis dahin nachgewiesene 
Teilleistung nicht verwertet wer-
den kann.

Verbraucherpreisindex 
Basis: 2015 = 100,0

Index der Einzelhandelspreise
Basis: 2015 = 100,0

Sep 21 110,1 109,1

Okt 21 110,7 109,7

Nov 21 110,5 110,3

Dez 21 111,1 110,5

Jan 22 111,5 111,1

Feb 22 112,5 112

Mär 22 115,3 114,4

Apr 22 116,2 115,6

Mai 22 117,3 117

Jun 22 117,4 117,6

Jul 22 118,4 118,3

Aug 22 118,8 119,1

Sep 22 121,1 120,9

Okt 22 122,2 122,1

Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche 
Preisveränderung aller Waren und Dienstleistungen, die 
von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft wer-
den. Im Index der Einzelhandelspreise sind die Waren-
gruppen Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel sowie 
Tankstellen zusammengefasst. Die Indexveränderung 
von einem Zeitpunkt zum anderen kann in Prozent er-
rechnet werden:

(  alter Indexwert  x 100) – 100
       neuer Indexwert 
Quelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle:  Ben Hoffmann, 
Tel. 0221/595713  oder info@bvww.org

Statistik der Verbraucherpreisindizes
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Seit Februar 2006 sammelt der Verband Informationen über För­
dermittelprogramme von Bund, Ländern und Europäischer Union. 
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die zahl­
reichen Programme nur sehr aufwändig zu recherchieren. Aber auch 
größere Betriebe können von den Angeboten profitieren.
Aktuell sind Programme abrufbar zu den Themen Exportberatung, 
Ausbildungsförderung, Beratungsförderung bei Betriebsübergaben, 
Messeunterstützung u.v.m. Die Informationen sind so präsentiert, 
dass die Angebote eines bestimmten Bundeslandes schnell gefun­

den werden können. Ggf. bekannte Links werden für die schnelle 
Internetsuche ebenso genannt. Die Angaben werden wöchentlich 
ergänzt.
Auf www.bvww.org werden im Bereich Mitgliederservice die aktu­
ellen Förderprogramme sehr kurz vorgestellt. Die Tabelle der Pro­
gramme zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist im Folgenden 
abgedruckt. Anhand der Kennziffer können weitere Informationen 
bei der Geschäftsstelle angefordert werden, z.B. per Mail (info@
bvww.org), per Fax (0221 5957110) oder telefonisch (0221 595710).

Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung

28.11.22 221128 Sachsen-Anhalt Neustart für Solarspeicher-
Förderprogramm „Sachsen-
Anhalt SPEICHERT“

Aus dem Programm „Sachsen-Anhalt SPEICHERT“ wird die Anschaf­
fung plus Errichtung eines Stromspeichers für Dachphotovoltaikan­
lagen mit bis zu 7.500 Euro (bzw. bis zu 20.000 Euro für Mieterstrom­
modelle) bezuschusst. Voraussetzung dafür ist, dass gleichzeitig 
eine neue PV-Anlage in Betrieb genommen oder die Leistung einer 
bestehenden mindestens verdoppelt wird. Zunächst bis Ende 2023 
stehen dafür 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Antragstellung 
und Förderberatung erfolgen über die IB.

28.11.22 221128 Sachsen Kabinett beschließt  
weitere Vereinfachung  
von Förderverfahren

Die Staatsregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am 22.11.2022 
weitere Vereinfachungen von Förderverfahren beschlossen. Sie redu­
zieren den bürokratischen Aufwand für Antragsteller und Verwaltung 
deutlich.

28.11.22 221128 Europäische 
Union

Erasmus+ – Aufforderung  
zur Einreichung von  
Vorschlägen 2023"

Inklusion, demokratische Teilhabe, ökologischer und digitaler Wandel: 
4,2 Milliarden Euro stehen im kommenden Jahr für das EUBildungs­
programm Erasmus+ zur Verfügung. Die EU-Kommission hat dazu am 
23.11. die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen veröffent­
licht. Das EU-Programm soll vor allem die Mobilität von Schülerinnen 
und Schülern, Studierenden, Menschen in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, erwachsenen Lernenden, jungen Menschen in nichtfor­
malen Lernprogrammen, Erziehungs- und sonstigem Personal fördern.

28.11.22 221128 Europäische 
Union

Kommission genehmigt  
Verstärkung der Hilfe für 
Unternehmen

Die Europäische Kommission genehmigt Änderungen deutscher 
Beihilferegelungen, mit denen Unternehmen im Zusammenhang mit 
dem Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstützt werden. Diese 
Regelungen werden bis Ende 2023 verlängert, das Gesamtbudget 
wird um bis zu 45 Milliarden Euro aufgestockt. Die Änderungen wur­
den auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens für staatliche 
Beihilfen genehmigt.

21.11.22 221121 Sachsen Start des neuen EU- 
Förderprogramms JTF  
für sächsische Braun­
kohleregionen

Die Auftaktkonferenz am 14.11.22 des Just Transition Fund (JTF) in 
Weißwasser war eine echte Premiere. Der JTF, Fonds für den gerechten 
Übergang, ist ein gänzlich neues Förderinstrument, das nur in den 
vom Strukturwandel betroffenen sächsischen Braunkohleregionen 
eingesetzt wird. Bis zum Ende der Förderperiode 2027 stehen 645 Mil­
lionen Euro EU-Strukturmittel bereit. Im Lausitzer Revier sollen davon 
375 Millionen Euro eingesetzt werden, im Mitteldeutschen Revier 200 
Millionen Euro und in der Stadt Chemnitz 70 Millionen Euro.

21.11.22 221121 Nordrhein-West­
falen

„Weg vom Gas“- 
Förderung - bis zu 200.000 
Euro Tilgungsnachlass für 
kleine Unternehmen

Die „Weg vom Gas“-Förderung richtet sich an kleine Unternehmen 
und Handwerksbetriebe des produzierenden Gewerbes mit bis zu 49 
Mitarbeitenden. Neben einem günstigen Zinssatz umfasst das 
Angebot einen Tilgungsnachlass von bis zu 200.000 Euro.

21.11.22 221121 Mecklenburg-
Vorpommern

Programmstart 
„Härtefalldarlehen“

Das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt Zuwendungen in Form 
von Darlehen zur Abmilderung besonderer Belastungen in Unterneh­
men mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern wegen zum Teil drastisch 
gestiegener Preise für Materialen und Rohstoffe („Härtefalldarlehen“). 
Gegenstand der Zuwendung sind die betriebsnotwendigen Ausgaben 
der antragsberechtigten Unternehmen und Freiberufler in Höhe von 
max. 50 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jah­
re (bzw. der Dauer der Geschäftstätigkeit bei jungen Unternehmen).

Übersicht aktueller Fördermittel
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Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung

08.11.22 221108 Nordrhein-
Westfalen

Land schnürt Starterpaket 
für klimaneutralen  
Mittelstand

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Unternehmen und Hand­
werksbetriebe ab sofort bei der Planung und Umsetzung von Maß­
nahmen für eine klimaneutrale Produktion. Ab 01.11. können sich 
schwerpunktmäßig kleine und mittelgroße Unternehmen Beratun­
gen und die Erstellung eines Konzepts für die eigene klimaneutrale 
Transformation fördern lassen.

08.11.22 221108 Mecklenburg-
Vorpommern

Zuwendungen für  
steckerfertige PV-Anlagen 
(Balkon-PV-Anlagen)

Ab dem 8.November 2022 können Bürgerinnen und Bürger in 
Mecklenburg-Vorpommern Anträge auf Förderung von sogenannten 
steckerfertigen Balkon-Photovoltaik- Anlagen stellen

08.11.22 221108 Europäische 
Union

EU-Innovationsfonds:  
3 Mrd. Euro für Projekte,  
die von russischer Energie 
unabhängig machen

Dank höherer Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten 
unter dem Emissionshandelssystem der EU stehen für die diesjähri­
ge Vergaberunde 3 Milliarden Euro bereit. Das ist doppelt so viel wie 
ursprünglich geplant. Entsprechend der Prioritäten des REPowerEU-
Plans sollen Projekte gefördert werden, die die Abhängigkeit der EU 
von fossilen Brennstoffen aus Russland beenden.

08.11.22 221108 Thüringen Neues Förderprogramm 
unterstützt Zukunftsinves­
titionen im Mittelstand

Das Hilfspaket des Landes umfasst insgesamt drei Säulen: neben Zu­
schüssen und Krediten zur Bewältigung der aktuellen Situation auch 
die Förderung von Zukunftsinvestitionen im Mittelstand. Für „Inno­
Invest“ stehen in diesem und im kommenden Jahr etwa 25 Millionen 
Euro, zu einem wesentlichen Teil aus EFRE-Mitteln, zur Verfügung. 
InnoInvest ist Bestandteil des aktuellen EFRE-Programms, das eine 
Laufzeit bis Ende 2027 hat.

08.11.22 221108 Sachsen Förderprogramme  
„Digitalisierung Zuschuss“  
und„Markteinführung  
Zuschuss“

Das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung verweist 
auf die EU-seitige Genehmigung des Operationellen Programms zur 
Förderung der sächsischen Wirtschaft mit Mitteln aus dem euro­
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – vgl. FörderNews 
43/22.. Damit sind laut SAB grundsätzlich die Voraussetzungen zur 
Beantragung der Programme „Digitalisierung Zuschuss EFRE 2021-
2027“ (siehe Amtsblatt Nr. 42/2022 lfd. Nr. 1254) und „Markteinfüh­
rung Zuschuss EFRE 2021-2027“ (siehe Amtsblatt Nr. 42/2022 lfd. Nr. 
1257) geschaffen.

24.10.22 221024 Bund Förderung zu „Biologisierung 
der Technik: Bioinspirierte 
Material- und Werkstofffor­
schung

Materialien und Werkstoffe sind im industriellen Umfeld von 
branchenübergreifender Relevanz und nehmen in fast allen 
Lebensbereichen und Technologiefeldern eine Schlüsselrolle ein. 
Innovationen in der Materialforschung tragen zur Lösung konkreter 
technologischer Probleme bei und sind maßgebliche Faktoren für 
die Bewältigung gesellschaftlicher und/oder ökologisch bedeut­
samer Zukunftsaufgaben. Die Anwendungsgebiete, in denen neue 
Materialien und Werkstoffe als Innovationstreiber dienen, sind 
annährend unbegrenzt und reichen von der Energietechnik über 
die Medizintechnik bis hin zu den Bereichen Mobilität, (Leicht-) Bau 
und Ressourcenschonung.

18.10.22 221018 Bayern Land stockt Förderung  
für Elektro-Ladestationen  
auf über acht Millionen  
Euro auf

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger treibt 
den Ausbau der Elektrolade-Infrastruktur in Bayern voran. Wegen der 
hohen Nachfrage für den Ende September ausgelaufenen zweiten 
Förderaufruf im Programm „Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0“ stockt der Energieminister 
das Budget von drei auf jetzt 8,2 Millionen Euro auf.

10.10.22 221010 Sachsen Zuschüsse zur Markteinfüh­
rung und Digitalisierung

Der Freistaat unterstützt Digitalisierungsund Markteinführungs­
vorhaben kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie junger, 
innovativer Firmen (Start-ups) auch in der neuen, bis 2027 dauern­
den EU-Förderperiode mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE). Das Kabinett hat die entsprechenden 
Förderrichtlinien »Markteinführung Zuschuss« (FRL MEP-Z) und 
»Digitalisierung Zuschuss « (FRL Digi-Z) auf den Weg gebracht. Dafür 
stehen insgesamt rund 95 Millionen Euro aus EFRE-Mitteln und der 
Kofinanzierung des Landes zur Verfügung.
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